
Veranstaltungsbedingungen im Rahmen des Hackathon 2024 

1. Geltungsbereich 

(1) Diese Veranstaltungsbedingungen gelten für die Veranstaltung des Hackathon 2024 im 

Rahmen der GIL-Tagung in Stuttgart, die vom Experimentierfeld Südwest, also dem 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Rüdesheimer Straße 60-

68, 55545 Bad Kreuznach durchgeführt wird. Sie regeln die Rechte und Pflichten im 

Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung durch den Vertragspartner 

(„Teilnehmer“). 

(2) Zusätzlich zu diesen Veranstaltungsbedingungen sind die jeweils am Ort der Veranstaltung 

geltenden Sicherheitsrichtlinien und die jeweilige Hausordnung zu beachten. 

(3) Die Vertragssprache ist deutsch. 

2. Vertragsgegenstand 

(1) Gegenstand dieser Veranstaltungsbedingungen ist die Teilnahme an einer Veranstaltung 

durch den Teilnehmer, die Durchführung der Veranstaltung sowie die Erbringung etwaiger 

veranstaltungsbegleitender Dienstleistungen durch den Veranstalter. 

(2) Inhalt, Ablauf und sonstige Angaben zu einer Veranstaltung ergeben sich aus der jeweiligen 

Veranstaltungsbeschreibung (vgl. Ziffer 5). 

3. Anmeldung; Vertragsschluss; vor-Ort-Registrierung 

(1) Die Anmeldung für diese Veranstaltung kann mittels über die hierfür vom Experimentierfeld 

Südwest bereitgestellte Website und dem bereitgestellten Anmeldeformular erfolgen. 

(2) Soweit im Einzelfall nicht anders geregelt, gibt der Teilnehmer mit dem Ausfüllen und 

Absenden des bereitgestellten Anmeldeformulars ein Angebot zur Teilnahme an der 

Veranstaltung ab. Ein Vertrag über die Teilnahme kommt mit der Annahme dieses Angebotes 

durch den Veranstalter zu Stande. Die Annahme erfolgt durch eine Anmeldebestätigung, die per 

E-Mail zugesendet wird. 

(3) Bei einzelnen Veranstaltungen erfordert der Zugang zu der Veranstaltung eine vor-Ort-

Registrierung. Gegebenenfalls werden Namensschilder und/oder andere optische/technische 

Identifikationsmittel für einen Zugang ausgegeben. Dadurch wird sichergestellt, dass 

ausschließlich Teilnehmer oder andere Berechtigte einen Zugang zu der Veranstaltung erhalten. 

Namensschilder und andere Identifikationsmittel dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 

4. Vertragsinformationen 

Sie können diese Allgemeinen Veranstaltungsbedingungen speichern und ausdrucken. Wir 

speichern den Vertragstext (Vertragsinformationen und Teilnahmebedingungen). Ihre 

Vertragsinformationen sind nicht online abrufbar. 

5. Veranstaltungsbeschreibung 

(1) Inhalt, Ablauf und sonstige Angaben zu einer Veranstaltung ergeben sich aus der jeweiligen 

Veranstaltungsbeschreibung des Veranstalters. 

(2) Änderungen im Programmablauf und/oder inhaltliche Programmänderungen aus wichtigem 

Grund bleiben vorbehalten. Der Veranstalter bemüht sich, Änderungen rechtzeitig per E-Mail 

oder auf der entsprechenden offiziellen Webseite zu der Veranstaltung mitzuteilen. 

(3) Wird neben dem eigentlichen Veranstaltungsprogramm ein Rahmenprogramm für die 

Teilnehmer angeboten, wird dieses durch einen Dritten erbracht, soweit nicht anders vereinbart. 

In diesem Fall bestehen rechtsgeschäftliche Beziehungen zwischen dem Teilnehmer und dem 

Dritten soweit das Rahmenprogramm reicht. Das Experimentierfeld Südwest in Form des 

Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück wird insoweit nicht 

Vertragspartner. 

6. Teilnahmegebühr 

(1) Im Rahmen des Hackathon 2024 wird keine Teilnahmegebühr erhoben. 



7. Widerrufsbelehrung 

Sind Sie Verbraucher steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu, über das wir Sie im 

Folgenden informieren. Verbraucher ist, wer ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 

überwiegend weder seiner gewerblichen noch seiner selbstständigen beruflichen Tätigkeit 

zugerechnet werden können (§ 13 BGB). 

 

Widerrufsbelehrung 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 

Rüdesheimer Straße 60-68 

55545 Bad Kreuznach 

ef-sw@dlr.rlp.de 

 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 

über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 

beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden 

Sie es zurück.) 

 

An 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 

Rüdesheimer Straße 60-68 

55545 Bad Kreuznach 

ef-sw@dlr.rlp.de 

 

– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag 

– Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

– Name des/der Verbraucher(s) 

– Anschrift des/der Verbraucher(s) 

– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

– Datum 

(*) Unzutreffendes streichen. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

8. Stornierung durch Teilnehmer, Benennung eines Vertreters 

(1) Mitteilungen über die Nichtteilnahme sind in Textform (z. B. E-Mail) an den Veranstalter zu 

richten. 

(2) Kann der Teilnehmer die Veranstaltung nicht besuchen, ist er berechtigt einen Vertreter zu 

benennen, der statt ihm an der Veranstaltung teilnimmt. Der Vertreter muss gegenüber dem 



Veranstalter benannt werden. Hierzu sind die für eine Anmeldung erforderlichen Angaben in 

Textform an den Veranstalter zu senden. 

9. Absage durch Veranstalter, Rücktritt des Veranstalters 

(1) Der Veranstalter behält sich vor, die Veranstaltung nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen aus wichtigem Grund abzusagen oder abzubrechen. Ein wichtiger Grund liegt vor, 

wenn dem Veranstalter unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter 

Abwägung der beiderseitigen Interessen die Durchführung der Veranstaltung nicht zumutbar ist. 

Insbesondere ist ein wichtiger Grund gegeben bei begründeter Gefahr terroristischer Anschläge, 

heftigen Naturereignissen, höherer Gewalt (z.B. kriegerischen Handlungen, Streiks, Epidemien, 

Betriebsstörungen), Verhinderung, Erkrankung oder Tod eines Referenten oder sonstiger 

Personen, die für Inhalte und Durchführung des Veranstaltungsprogramms wesentlich sind. 

(2) Wird die Veranstaltung nach Maßgabe von Absatz 1 abgesagt, stehen dem Teilnehmer keine 

Ansprüche wegen der Absage oder dem Abbruch zu. 

(3) Ist die Zahl der Anmeldungen für die Veranstaltung so gering, dass eine Durchführung der 

Veranstaltung unter Berücksichtigung des Veranstaltungsformates und der geplanten 

Rahmenbedingungen hierfür (z.B. Veranstaltungsort, Verpflegung, Referentenzahl) für den 

Veranstalter wirtschaftlich nicht zumutbar ist, ist der Veranstalter berechtigt, seinen Rücktritt 

von der Veranstaltung zu erklären und diese abzusagen. 

10. Hausrecht, Rauchverbot 

(1) Es gilt die jeweilige Hausordnung am Veranstaltungsort. Anweisungen in Ausübung des 

Hausrechtes wird der Teilnehmer befolgen. 

(2) Am Veranstaltungsort besteht grundsätzlich Rauchverbot. Dies gilt nicht für besonders 

ausgewiesene Freiflächen oder Räume. 

11. Garderobe 

(1) Es wird keine Haftung für Garderobe und Tascheninhalte übernommen, die an 

unbeaufsichtigten Garderobenständern abgelegt werden. 

12. Telekommunikationsanschlüsse, Internetzugang 

(1) Sofern am Veranstaltungsort ein Internetzugang angeboten wird, gelten die jeweils vor Ort 

gültigen Geschäftsbedingungen für diesen. 

13. Werbe- und Verkaufsaktivitäten 

(1) Am Veranstaltungsstandort und dem dazugehörigen Gelände ist jede Art von Werbung sowie 

das Anbieten und der Verkauf von Waren oder Dienstleistungen durch den Teilnehmer nur mit 

vorheriger schriftlicher Zustimmung des Veranstalters zulässig. 

(2) Für seine Hinweise auf die Veranstaltung (z.B. im Internet) ist der Teilnehmer selbst 

verantwortlich. Er handelt insofern nicht im Auftrag des Veranstalters. 

14. Sponsoring 

(1) Abweichend von Ziffer 12 Absatz 1 sind Teilnehmer, die sich durch eine finanzielle 

Unterstützung oder durch Sachmittel an der Veranstaltung beteiligen (Sponsoren), berechtigt, 

sich als Sponsor der Veranstaltung zu bezeichnen. Die Einzelheiten ergeben sich aus einer 

gesondert zu treffenden Vereinbarung zwischen dem Veranstalter und dem Sponsor. 

(2) Teilnehmer und insbesondere Sponsoren sind nicht berechtigt, sich als Sponsoren, Förderer 

oder ähnlich vom Experimentierfeld Südwest (DLR R-N-H) zu bezeichnen. 

(3) Veranstalter und Sponsoren sind gehalten, auf schutzwürdige Interessen des jeweils anderen 

Rücksicht zu nehmen. Dies gilt auch nach Beendigung einer Veranstaltung. 

15. Bild- und / oder Tonaufnahmen 

(1) Der Veranstalter wird während der Veranstaltung einschließlich des Rahmenprogramms Bild- 

und/ oder Tonaufnahmen (z.B. Fotografien oder Videos) zum Zwecke der Dokumentation, zur 

begleitenden und nachträglichen Berichterstattung, zur Nachbewerbung einer Veranstaltung 

sowie zur Ankündigung zukünftiger Veranstaltungen anfertigen und nutzen. Der Veranstalter ist 



berechtigt, die Aufnahmen zu den genannten Zwecken Dritten (z.B. auch der Presse) zu 

überlassen und auf Medienplattformen (z.B. Facebook, Instagram und der eigenen Webseite) zu 

veröffentlichen. 

(2) Der Veranstalter wird darauf achten, dass Persönlichkeitsrechte eines Teilnehmers bei der 

Nutzung und Verwertung von Bild- und/ oder Tonaufnahmen nicht verletzt werden. 

(3) Dem Teilnehmer ist die Anfertigung und Nutzung von Bild- und/ oder Tonaufnahmen nur für 

private Zwecke gestattet. Jede gewerbliche Nutzung des Bild- und/ oder Tonmaterials ist dem 

Teilnehmer nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Veranstalters gestattet. 

16. Veranstaltungsmaterial; Urheber- und Nutzungsrechte 

(1) Der Veranstalter ist berechtigt, eingereichte Beiträge im Rahmen der Veranstaltung an die 

Teilnehmer auszuhändigen, auf der Website zu der Veranstaltung öffentlich zugänglich zu 

machen und im Tagungsband zu der Veranstaltung zu veröffentlichten und zu verbreiten. 

17. Haftung 

(1) Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit 

der von Dritten in den Veranstaltungsunterlagen gemachten Angaben und Inhalte. Insbesondere 

übernimmt der Veranstalter keine Haftung für Schäden, die aus der Anwendung oder 

Weitergabe des im Rahmen der Veranstaltung Erlernten und/oder Vermittelten entstanden sind. 

(2) Der Veranstalter haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für leichte Fahrlässigkeit haftet 

der Veranstalter nach Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes sowie bei Schäden aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit von Personen. 

(3) Der Veranstalter haftet bei leichter Fahrlässigkeit nur bei Verletzung vertragswesentlicher 

Pflichten (Kardinalpflichten), also solcher Pflichten, die die ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrages ermöglichen und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. 

In diesem Fall ist der Haftungsumfang auf den typischerweise eintretenden, vorhersehbaren 

Schaden beschränkt. Es besteht keine Haftung für mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden oder 

entgangenen Gewinn. Die Haftungsbeschränkung gilt auch im Falle des Verschuldens eines 

gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters. 

18. Datenschutz 

Der Veranstalter verarbeitet personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der 

Registrierung und Teilnahme an der Veranstaltung erhoben werden unter Beachtung der 

geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Weitere Informationen insbesondere zu 

Zwecken und Umfang der Verarbeitung, sowie den Betroffenenrechten finden sich in den 

Datenschutzinformationen des Veranstalters, auf die jeweils bei der Anmeldung zur 

Veranstaltung hingewiesen werden. 

19. Schlussbestimmungen 

(1) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, 

wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

(2) Änderungen dieser Bedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung 

des Schriftformerfordernisses. 

 

Quelle: 

nach Fraunhofer IPA. Allgemeine Veranstaltungsbedingungen. Fraunhofer-Gesellschaft, München, 

2024 


